
Vorstehende Satzung nebst Beschluss

ist heute in das Vereinsregister

des Amtsgerichts Warendorf unter

lfd. Nr. 1050 eingetragen worden.
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S a t z u n g

der Freien Wählergemeinschaft {FWG)Warendor{ e. V. von 1989 in der durch
Beschluss der Mitgl iederversammlung geänderten Fassung vom 26.06.2006

Präambel

Sert dem 31 .05.1989 besteht als nicht erngetragener Verein die ,,Freie Wählergemeinschaft
FWG) Warendorf".

Sre beabsichtigt zukünft ig als eingetragener Verein ihre Tätigkeiten fortzusetzen.
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Name, Sitz

.:

Dre Vereinigung trägt den Namen ,,Freie Wählergemeinschaft (FWG)Warendorf e. V.".
Dre Vereinigung ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Warendorf einzutragen.

2
Die FWG hat ihren Sitz in Warendorf.

s 2
Aufgabe / Zweck

I

Dre FWG ist eine Vereinigung, die einem ldealverein gleichzusetzen und nicht auf
wr rtschaft l iche Gewinnerzielu ng ausgerichtet ist.
Sie ist eine Gemeinschaft Warendorfer Einwohner, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch
kommunalpoli t ische Mitarbeit in der Stadt Warendorf und denr Kreis Warendorf zu einer
posit iven Eniwicklung der Stadt, der Stadttei le und des Kreises beizutragen.

Der Zweck der FWG ist ausschließlich darauf gerichtet, unter eigenen Wahlvorschlägen an
Kommunalwahlen (Rat der Stadt, Kreistag) tei lzunehmen und dadurch bei der poli t ischen
Wil lensbildung mitzuwirken.

..\
L .

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnittes,,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke ven,rendet werden. Die
Mitgl ieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft des Vereins fremd
sind, oder durch unverhältnisrnäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

s 3
Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr,



s 4
Mitgtiedschaft

Mitglied kann jeder, Ejnwohner der stadt warendor-f werden der das 16 Lebensjahr
;:lkndet 

hat und nicht in rorge nililterspruchs cie wanroarkeit oder das wahrrecht verroren -
az .

Die Aufnahme als 
Yl{lq.:,t erfolgt auf Antrag des Bewerbers. Der Aufnahrneanrrag muss

schriftlich gestellt werden' Lruer oie"Äuinar,me ;ri;;öt-oe,. geschartstr:rrienoe Vorstand.
3 .
Die Mitgriedschaft errischt durch rod, Austritt oder durch Ausschruss.
4 .

üil*ä:t"t 
ist schriftlich zu erklären' Er wird mit Zugang beim geschäftsführenden VorstandEine Beitragserstattung erfolgt nicht.

Ein Mitglied kann.nur aus dem Verein ausgeschrossen werden. wenn er vorsätzrich gegendie satzung der Verein 
"o"i "rrräüiili'., s-ug"ä;;;";ä;rdsätze ooer oronung verstößt und

üi':ig:i,',?ff 
*:"'.'nXXT.=;ltl j3"^ltap-,n",1ngesetz)

y,:i:lffirrdisänden verhartens äää. 0,:',?lir,.ff:'3J",fi:,""J;1,.;,:_ ;:.::8,ä1#,ä:;
Vereinschädigend verhält sich insbesondere. wer

- vertrauliche Vorgänge veroffenJlrchl oder an poritische Gegner weitergibt,- vermögen, oasJoeä veran-gul..,örl oder .rrv"rrugrng stent, u"rrnti*ut,- wegen eine,r.ehrenrührigen Händlung .u.r',t.kääig zur btrare o**,.t"jit worden ist,
:ffi ff 

n lä ngeren Zeära u m-trot, tti"r, n-r';ö;; persön richen Mns riedsbeiträse

t '" iber den Ausschluss entscheidet auf Antrag des Gesamtvorstandes das zuständigeschiedsgericht' worüb*'.1i" ägi;;;g":i^:, s.niuo.gäh,t hierüber zu gewährreisren istH,FÄät"r.;f"T 
die von der triitsti"our"r.rrÄ]Jnä zu beschrießende schieds-

I
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Rechte und pftich"" l"t, Mitgtieder (Beiträge)
1 .
Jedes Mitgl ied hat das.Recht, an Versammtungen. Wahleder Gesetze und der satzungr*iai!är Besrimmung t*ir=rn1#ÄtÄbstimmungen im Rahmen
a

inr?:r H:3,;:';:r y""Jfl,:ü 3:-',ffi:ffi?,"Ä rj:,,x"# des Jahresbeitrases und deren
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s 6
Organe der FWG

Die Organe sind

-  d ie  Mi tg l iederversammlung,
- der Vorstand

s 7
Mitgl iederversammlu ng

1 .
Die Mitgl iederversammlung tr i t t  mindestens einmal im Jahr zusammen und wird einberufen

durch den Vorsitzenden, im Verhinderungsfal l  durch seinen Stel lvertreter.

Die Mrtgireder müssen schrif i l ich unter Angabe der Tagesordnung mlt einer Frist von

mindestens 14 Tagen erngeladen werden.
Alle Einladungsfristen beginnen mit dem Datum des Poststempels'
Der Vorsitzende hat die Versammlung unverzüglich unter Beachtung der Frist dann

einzuberufen. wenn 115 der Mitgl ieder dies unter Angabe des Zweckes und der Gründe

ver langt

2
Die Mitgtredersammlung bestimmt über al le Angelegenheiten der FWG, soweit sie nicht dem

Vorstand übertragen wurden
Die Mitglrederversammlung hat insbesondere nachfolgende Aufgaben

a) Partetprogramm,
b)  Satzung.
c) Festsetzung der Mitgl iedsbeiträgen und deren Höhe'
d ) die Schiedsgerichtsordnung,
e) Entgegennahme des Tätigkeitsberichtes nebst Beschlussfassung hierüber,

f l  Entgegennahrne des Berichts der Kassenprüfer"
gi Wafrt Oes Gesamtvorstandes und der Kassenprüfer, die dem Vorstand nicht

angehoren dürfen. Es sind jährl ich zwei Kassenprüfer zu wählen. Wiederwahl ist

zu läss ig .
hr Wahl von Delegierten für die Delegiertenversammlung der

Wählergemeinschaft Kreis Warendorf e. V. '
rt  Wahl und Nominierung der Bewerber für die Kommunalwahl. Rat der Stadt,

rK re rs tag ) ,
,,  Beschlusse über Satzungsänderungen und VereinsauflÖsung.
rr Wahl von Ehrenmitgl iedern auf Vorschlag des Vorstandes,
i,  Fornr und Inhalt der Finanzordnung entsprechend dem Partetengesetz.

3
Eine. Satzungsänderung bedarf der 213-Mehrheit der anwesenden Mitgl ieder in einer

ord n u nc e m ä ß ei nberufenen Mitgl iederversammlung.

4
Zur Ar,Cerung des Zwecks des Vereins ist die Zustimmung al ler anwesenden Mitgl ieder

er f  oroer  j rch

5
Uber oie rn der Versammlung befassten Beschlüsse ist eine Niederschrif t  aufzunehmen. Die

Nrederschrif t  ist von dem / der Vorsitzenden der Versarnmlung, dem / der Schrif t führerl in zu

unterschre iben.
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wenn mehrere vorsitzende tätig waren, unterzeichnet der letzte Versammrungsleiter die

ganze Niederschrift : Niederschrift einzusehen
ff; vei"in.mitglied ist berechtigt di<

s 8
Vorstand

t .

öer Vorstand der FWG besteht aus

1. dem I der 1' Vorsitzend

2. dem t der Z"Vorsitzenden (Stel lvertretert

g. O"* I der Schatzmeister / tn'

a. O"* / der Schriftführer I tn.

i/orstano im sinne des $ 16 8,9-t^'ll:"1:,::"'" ::: #':::?ter 
des seschäftsfuhrenden

Vorstandes, wobei"eiiäi c""tl ' oder 2 Vorsttzende sern mussen.

ff'iTß:ilfi:1r,lj1;i:"'J "i'3i:'T:iln :::"iilnssverkehr jedes Quartat vom

geschäftsfür'renoei Vo'sianO nachträglrch gene'" '  ce? zu lassen'

3 .

är;m::l"i"Y,::'T::1"1"J;l.,1i:i'..";li:-:::"i;' 
bei sener ratigkeit beraten und

unterstützen. sre i ino u"r" iht igt  an airer, , . /crsrr . . . , r - . iJn ie i tzunehT":  und haben dort

volres stimmrecht-'ä"i sti*mengteicJ*e t ertscne,oet c,e'öi,rä"-O"r l Vorsitzenden und

für den Fall der uu'i ' io"i 'ng o'JSt'n"'me setnes Stellvertreters

ä e r v o rs t a n d i st b e r e c h t s t : "I " -I1t i.s,i::t,1 :$ffi:l ?$'."Jfl 1ä;3n'J"t3? "''
Der Vorstano tagt 6ei aeäarf . zu.oen üorstandssitzu"s"; i.i-.chrifttich unter Einhartung erner

[f{:[HU:lü::::..:i:'iilii,}.ig 
berechtigt, auf Form und Fristvorschrifren zu

verz lcnten.

5
Der Vorstand wird mindestens in jedem zweiten Kalenderiahr gewählt '

6
Der Vorstand Kann in der Mitgriederversammlung die Kandidaten für die Vorstandswahlen

iJi*"Hfrg"n, Oie t"nitgrieder der FWG sein mussen'

7 '  :hung (unterzeichnung) Yon ryth]Yorschlagen 
für wahlen

Der Gesamtvorstand rst zur Einretcnun9, 
L"-:i'::;;:ä.-tlii"f.". Vorschriften bestehen'

zu Votksvertretungen befugt. .o*"it n,"iUü"t keine gesetzlichen Vorscnrttt



s s
Haftung

1 .
Der  V: 's :a^:  ia^ .  kerne Verb indl ichkei ten
persc^ :^ :^  .  e '^ '3gen verpf l ichtet  werden.

2
Für  c  e - : : - :s  j .s rhäf t l ichen Verpf l ichtungen
mit  oe-  .3 ' * : ' :3 .  des Vere ins.

eingehen, durch die die Mitgl ieder mit ihrem

haften die Mitgl ieder gesamtschuldnerisch nur

s 1 0
Beschlussfähigkeit

Die C:ga^e les Vereins sind ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitgl ieder bei
ordn,  r  gsgemaßer Ladung beschlussfähig.
Der  Gesa^r tvcrs tand nur  dann,  wenn mehr a ls  d ie  Häl f te  der  Mi tg l ieder  anwesend s ind.

s 1 1
Durchführung der Wahlen

1

Dte Wahl der Vorstandsmitgl ieder und der Vertreter zur Verlreterversammlung erfolgt geheinr
nach $ 15 Abs.  1  S.  2  Par te ienG.
Bei den übrigen Wahlen kann offen abgesirmmt werden, wenn sich kein Widerspruch erhebt.

L̂ .

Der geschäftsführende Vorstand ist in. ieweils getrennten Wahlgängen zu bestimmen.

s  1 2
Auflösung des Vereins

Dre Auflösung des Vereins kann nur durch eine ordnungsgemäß einberufene
Mrtgi iederversammlung mit einer 2i3- Mehrheit der Anwesenden erfolgen.

Ber Aufiösung des Vereins oder bei Wegfal l  seines steuerbegünstigten Zweckes ist das
Vernrcgen zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden.
Dre vcrsiehenden Vorschrif ten geltend entsprechend für den Fall ,  dass der Verein aus einern
anderen G'und aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verl iert.

s 1 3
lnkrafttreten

Drese Satzung ist am 26.06.2006 von der Mitgl iederversammlung beschlossen worden. Dies
is t  der  Tag der  Err ichtung.

Warendorh den 28.06.2006
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